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§ 1 Einleitung

A. Bedeutung der Untersuchung

I. Wirtschaftsstrafrecht und Unternehmenskriminalität

Wohl kaum ein anderes Rechtsgebiet in Deutschland hat in den letzten 
Jahrzehnten eine solch rasante Entwicklung erlebt wie das Wirtschaftsstraf-
recht. Von einer in der Praxis kaum wahrgenommenen Randwissenschaft ist 
es heute zu dem rechtlichen „Modethema“ schlechthin aufgestiegen. Nicht 
nur in der wissenschaftlichen Diskussion, sondern auch in der Praxis der 
Strafjustiz hat die Bekämpfung der regelmäßig durch vielschichtige Sach-
verhalte geprägten und deshalb oftmals nur schwer zu durchdringenden 
Wirtschaftskriminalität enorm an Bedeutung gewonnen. Im Laufe der zwei-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts führte insbesondere eine zunehmende 
Sensibilität für das mit dieser Form von Rechtsverstößen verbundene enor-
me Schadenspotential für die Allgemeinheit schrittweise zu einer Erweite-
rung der einschlägigen Straftatbestände durch den Gesetzgeber sowie einer 
besseren Ausbildung und Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden (z. B. 
der Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Wirtschaftsstraf-
kammern). Die erweiterten Möglichkeiten der Justiz führten mit Beginn der 
neunziger Jahre zu einem sprunghaften Anstieg der Strafverfolgung und 
einer strengeren Aburteilungspraxis durch die Gerichte1. Heute vergeht 
kaum mehr ein Tag, an dem das Thema Wirtschaftskriminalität nicht Teil der 
medialen Berichterstattung ist.

Trotz dieser Entwicklung fällt es noch immer schwer, den Begriff „Wirt-
schaftskriminalität“ genau zu bestimmen. Eine präzise und allgemein aner-
kannte Definition konnte bislang nicht gefunden werden2. Der vorliegenden 
Untersuchung soll ein weites Verständnis von Wirtschaftskriminalität zu-
grunde gelegt werden, wonach der Begriff alle strafbaren und ordnungswid-

1 Vgl. ausführlich zu dieser Entwicklung und ihren Hintergründen Taschke, 
NZWiSt 2012, 9 (passim), Taschke, NZWiSt 2012, 41 (passim) und Taschke, NZWiSt 
2012, 89 (passim); Tiedemann, JuS 1989, 689 (689); Wessing, in: FS Volk, S. 870; 
Wittig, in: Graf/Jäger/Wittig: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Einführung Rn. 8 ff.

2 Ziercke, in: Löhr/Burkatzki (Hrsg.): Wirtschaftskriminalität und Ethik, S. 25; 
dies gilt gleichermaßen für den Begriff des Wirtschaftsstrafrechts, vgl. nur Wittig, 
in: Graf/Jäger/Wittig: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Einführung Rn. 1 ff.
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rigen Verhaltensweisen umfasst, die in innerem Zusammenhang mit einer 
Beteiligung am Wirtschaftsleben begangen werden3.

Nicht zuletzt die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich dessen, was 
als Wirtschaftskriminalität zu bezeichnen ist, machen es nahezu unmöglich, 
die finanziellen Konsequenzen kriminellen Verhaltens im wirtschaftlichen 
Bereich genau zu beziffern4. Hinzu kommt die Problematik eines gegenüber 
anderen Deliktsgruppen besonders hohen Dunkelfeldes5 von Schätzungen zu-
folge an die 80 %6, welches sich insbesondere auf eine geringe Anzeigebereit-
schaft der Betroffenen zurückführen lässt7. Schon die polizeiliche Kriminal-
statistik, die Dunkelfeldschätzungen gänzlich unberücksichtigt lässt, weist 
aber für das Jahr 2013 einen registrierten Gesamtschaden von 3,82 Milliarden 
Euro aus8. Auf alle in der Statistik erfassten Straftaten entfällt demgegenüber 
ein registrierter Gesamtschaden von rund 7,99 Milliarden Euro9. Damit ver-
ursachten 1,2 % der erfassten Straftaten10, wie bereits in den vorangegange-
nen Jahren, knapp die Hälfte des durch die erfassten Delikte insgesamt verur-
sachten Vermögensschadens11. Hinzu kommen die von der Statistik nicht 
angeführten und wohl auch kaum bezifferbaren immateriellen Schäden, wie 
Imageverluste für betroffene Betriebe12, aber auch die gesamte Wirtschafts-
ordnung13. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wirtschaftskriminellen 
Verhaltens lassen sich in ihrer Gesamtheit damit nur erahnen14. Schätzungen 
reichen an die 150 Milliarden Euro jährlichem Schaden und darüber hinaus15. 

3 So Schünemann, wistra 1982, 41 (41).
4 Pietrek, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betriebsinhabers, S. 19; Ziercke, 

in: Löhr/Burkatzki (Hrsg.): Wirtschaftskriminalität und Ethik, S. 26, 27.
5 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland, 

Jahrbuch 2013, S. 257.
6 KPMG, Studie zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2006, S. 7.
7 Bundeskriminalamt, Wirtschaftskriminalität Bundeslagebild 2013, S. 5.
8 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland, 

Jahrbuch 2013, S. 260.
9 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland, 

Jahrbuch 2013, S. 34.
10 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland, 

Jahrbuch 2013, S. 257.
11 Bundeskriminalamt, Wirtschaftskriminalität Bundeslagebild 2013, S. 6.
12 Bock, ZIS 2009, 68 (69); Wehnert, in: FS Riess, S. 821; allgemein zu indivi-

dualbetrieblichen Schäden Pietrek, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betriebsin-
habers, S. 19 ff.

13 Pietrek, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betriebsinhabers, S. 18 f.
14 Vgl. zu den Schwierigkeiten bei der Bestimmung eines konkreten Gesamtscha-

dens auch Berndt/Hoppler, BB 2005, 2623 (2626).
15 Vgl. Pietrek, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betriebsinhabers, S. 18 

m. w. N.
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Kennzeichnend für Wirtschaftskriminalität ist es demnach, dass eine geringe 
Anzahl an Tätern viele Opfer beeinträchtigen und dabei immens hohe Schä-
den für die Betroffenen aber auch die Allgemeinheit verursachen16.

Wirtschaftsdelikte werden in einer Vielzahl von Fällen unter dem Deck-
mantel einer handels- oder gesellschaftsrechtlichen Struktur begangen17. 
Diese Übertretungen lassen sich unter dem Begriff der „Unternehmenskri-
minalität“ zusammenfassen und stellen den bedeutendsten Unterfall von 
Wirtschaftskriminalität dar18. Auch für diesen Begriff existiert jedoch keine 
allgemein anerkannte Definition. Im Folgenden sollen darunter stets all 
diejenigen Delikte verstanden werden, die im inneren Zusammenhang mit 
dem Handeln für ein Unternehmen begangen werden und gegen die Rechts-
güter externer Dritter gerichtet sind19.

II. Unternehmenskriminalität und Strafrecht

Unternehmenskriminelles Verhalten zeichnet sich durch eine Vielzahl von 
Besonderheiten aus, deren angemessene strafrechtliche Erfassung von er-
heblichen Schwierigkeiten geprägt ist. Ausgangspunkt ist dabei zunächst die 
teilweise gar als „Binsenweisheit“ bezeichnete Erkenntnis, dass sich am 
Wirtschaftsleben teilnehmende Personen selbstverständlich auch dann recht-
mäßig verhalten müssen, wenn sie dies unter dem Deckmantel eines han-
dels- oder gesellschaftsrechtlichen Konstrukts tun20. Alle hierauf gerichteten 
Maßnahmen innerhalb eines Unternehmens werden heute üblicherweise 
unter dem allgegenwärtigen Begriff „Compliance“ zusammengefasst21.

Die wirtschaftliche Landschaft in Deutschland war in den letzten Jahr-
zehnten erheblichen Veränderungen unterworfen. Weg von zumeist einzel-
nen Handwerkern und Kleinbetrieben haben sich die Akteure ganz überwie-
gend zu hoch spezialisierten, großen Einheiten zur Herstellung von Produk-
ten oder der Erbringung von Dienstleistungen entwickelt22. Das gilt heute 
selbst für das Angebot von Angehörigen der freien Berufe wie Ärzten und 
Rechtsanwälten, bei welchen die Dominanz überschaubarer Strukturen noch 

16 Ziercke, in: Löhr/Burkatzki (Hrsg.): Wirtschaftskriminalität und Ethik, S. 25.
17 Ziercke, in: Löhr/Burkatzki (Hrsg.): Wirtschaftskriminalität und Ethik, S. 26.
18 Schünemann, wistra 1982, 41 (41).
19 Ähnlich Schünemann, wistra 1982, 41 (41); einen anderen Ansatz wählt etwa 

Wehnert, in: FS Riess, S. 811.
20 Schneider, NZG 2009, 1321 (1322).
21 Schneider, ZIP 2003, 645 (646).
22 Wessing, in: FS Volk, S. 868 f.; siehe auch Eidam, Unternehmen und Strafe, 

Rn. 1046.




